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Norm

AußStrG 2005 §111

AußStrG §185c

Rechtssatz

Die inhaltliche Voraussetzung für die Anordnung der Besuchsbegleitung ist, dass das Wohl des betro6enen Kindes

persönliche Kontakte zu dem nicht mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Elternteil erfordert. Dies bedeutet

aber nicht, dass die Besuchsbegleitung ultima ratio darstellt und damit zB erst nach Erschöpfung anderer

Abwicklungsmodalitäten herangezogen werden dürfte. Die Besuchsbegleitung eignet sich aus psychologisch-

psychiatrischer Sicht wohl in erster Linie für die Neu- oder Wiederanbahnung des persönlichen Kontakts zwischen

nicht erziehendem Elternteil und Minderjährigem. Es sind jedoch Fallkonstellationen denkbar, in denen auf Grund der

seelisch-psychischen Ausnahmeverfassung und/oder vorübergehend eingeschränkten Einsichtsfähigkeit der

Beteiligten auch sonst eine objektive dritte Person für die Abwicklung des Besuchskontakts erforderlich ist. Das

Rechtsinstitut der Besuchsbegleitung kann also in bestimmten Fällen auch über eine angemessene Übergangszeit

hinaus - zB durch wiederholte Anordnung - zu einer Art Dauereinrichtung für die laufende Besuchsabwicklung in

bestimmten, zB besonders konfliktgeschädigten Eltern-Kind-Verhältnissen werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 238/03a

Entscheidungstext OGH 26.11.2003 3 Ob 238/03a

10 Ob 61/03y

Entscheidungstext OGH 16.03.2004 10 Ob 61/03y

3 Ob 145/07f

Entscheidungstext OGH 13.07.2007 3 Ob 145/07f

nur: Das Rechtsinstitut der Besuchsbegleitung kann in bestimmten Fällen über eine angemessene Übergangszeit

hinaus zu einer Art Dauereinrichtung für die laufende Besuchsabwicklung in bestimmten, zB besonders

konfliktgeschädigten Eltern-Kind-Verhältnissen werden. (T1)
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Vgl auch
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Vgl; Beisatz: Einzelfall. (T2)
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